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Fokus Kinderschutz live!

«Wenn Kinder häusliche Gewalt erleben: Wie mitbetroffene Kinder 

erkannt und unterstützt werden können»

Fachveranstaltung | Kanton Solothurn | 30. April 2026
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Einführung in das Thema häusliche Gewalt

Der Leitfaden «Kinder als Mitbetroffene häuslicher Gewalt» – Erste Einblicke

− Fachwissen zu häuslicher Gewalt und kindlicher Mitbetroffenheit

− Professionelles Vorgehen bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung

− Abläufe und Zuständigkeiten im Kontext von Kindern und Jugendlichen, die häusliche Gewalt erleben
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Einführung in das Thema 

häusliche Gewalt
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Der Begriff «häusliche Gewalt»

4

Gewalt in Paarbeziehungen und 

Trennungssituationen

Kinder als Mitbetroffene der 

Gewalt in Paarbeziehungen 

und Trennungssituationen

Gewalt von Eltern oder 

deren Partner/-innen 

gegen Kinder und 

Jugendliche

Gewalt in jugendlichen 

Paarbeziehungen

Gewalt zwischen Erwachsenen 

in anderen familiären 

Beziehungen (z.B. Gewalt 

gegen ältere Menschen im 

Familienverband)

Gewalt von Kindern und 

Jugendlichen gegen 

Eltern

Gewalt zwischen 

Geschwistern

vgl. EBG 2020a; EBG 2020b, S. 5
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Definition «Partnerschaftsgewalt»

– Partnerschaftsgewalt meint alle Formen von Gewalt in bestehenden oder aufgelösten Paarbeziehungen (z.B. Ehe, 

Partnerschaft) zwischen (heterosexuellen, homosexuellen, trans*) Erwachsenen mit oder ohne Kinder

– Die Gewalt wird (bei gemeinsamem und getrenntem Wohnsitz, also auch in der Phase der Trennung oder nach der 

Trennung) meist zu Hause ausgeübt

– Die Gewalt zwischen den Partner:innen kann unterschiedliche Formen annehmen (körperliche, sexuelle, psychische, 

soziale und ökonomische Gewalt)

– Die Gewalt verletzt die körperliche, psychische, sexuelle soziale und/oder ökonomische Integrität der davon 

betroffenen Personen

– Die Gewalt dauert meist über einen längeren Zeitraum an und kann mit der Zeit an Intensität zunehmen

– Kinder sind von der Gewalt zwischen den Partner:innen betroffen; direkt oder indirekt

5vgl. Schär 2017, S. 1; EBG 2020b, S. 3; Egger/Schär Moser 2008, S. 5
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Formen von 

Partnerschafts-

gewalt

6

Formen der 

Partnerschaftsgewalt

Körperliche

Gewalt

Sexuelle

Gewalt
Soziale

Gewalt

Ökonomische

Gewalt

Emotionale/

psychische

Gewalt

u.a. schlagen, stossen, 

treten, würgen, festhalten, 

fesseln, verbrennen

u.a. vergewaltigen, zu 

sexuellen Handlungen 

nötigen, als Sexobjekt 

behandeln

u.a. verbieten, arbeiten zu 

gehen, zwingen arbeiten zu 

gehen, Geld wegnehmen, 

Ausgaben kontrollieren

vgl. Schär 2017

u.a. einschüchtern, 

beleidigen, drohen, vor 

anderen demütigen und 

erniedrigen

u.a. Kontakte mit anderen 

kontrollieren und überwachen, 

Kontakte mit anderen 

einschränken und verbieten
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Kinder hören das gesamte 

akustische Spektrum der Gewalt – 

auch aus Nebenräumen

7

Kinder sehen die Gewalt zwischen 

den Eltern, wenn sie im selben 

Raum sind

Kinder spüren die destruktiven 

Emotionen der Gewalt

Kinder bekommen in der Regel mehr von der Gewalt zwischen den Eltern mit, als die Eltern ahnen

Was Kinder im Kontext elterlicher Paargewalt miterleben
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Auswirkungen 

häuslicher Gewalt 

auf Kinder und  

Jugendliche

Ambiva-

lente 

Gefühle

Psychi-

sche 

Entwick-

lung

Trauma-

tisie-

rungen

Bezie-

hungen & 

soziale 

Entwick-

lung

Kognitive 

Entwick-

lung

Körper-

liches 

Wohl

Hilflosig-

keit

Wut

Scham

Angst

Loyalitäts-

konflikte

Schuld

Ohn-

macht

Vermeidungs-

verhalten

Wiederholtes 

Durchleben

Erhöhte 

Wachsam-

keit

Aggres-

sionen

Selbstwert-

gefühl

Identität

Geschlechter-

rollen

Depres-

sionen

Gewalt in 

Partner-

schaften

Schwierigkeiten 

im Umgang mit 

Gleichaltrigen

Erhöhte 

Gewaltbereit-

schaft

Mobbing

Parentifi-

zierung

Körperliche 

Misshandlung

Langfristige 

körperliche 

Erkrankungen

Mang-

elnde 

Versor-

gung

Vernach-

lässigung

Kognitive 

Beeinträchti-

gungen

Weniger 

Schulerfolg

Lern-

schwierig-

keiten

Konzen-

trations-

probleme

vgl. Schär 2015
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Partnerschaftsgewalt =

Kindeswohlgefährdung!
Formen der 

Partnerschaftsgewalt

Körperliche

Gewalt

Sexuelle

Gewalt
Soziale

Gewalt

Ökonomische

Gewalt

Emotionale

Gewalt

vgl. Schär 2017

Psychische

Misshandlung

Vernach-

lässigung

Körperliche

Misshan-

dlung

Sexuelle 

Misshandlung

Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, «sobald 

nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit 

einer Beeinträchtigung des körperlichen, 

sittlichen oder geistigen Wohls des Kindes 

vorauszusehen ist. Nicht erforderlich ist, dass 

diese Möglichkeit sich schon verwirklicht hat» 

(Hegnauer 1999, S. 206). Eine Beeinträchtigung 

des Kindeswohls muss noch nicht vorliegen, es 

reicht, wenn diese drohen könnte (vgl. 

Rosch/Hauri 2015, S. 415) 
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Istanbul-Konvention

– Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des 

Europarats, das Frauen und Mädchen vor 

verschiedenen Formen von Gewalt schützt

– Am 1. April 2018 ist die Konvention in der Schweiz in 

Kraft getreten

– Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von 

Frau und Mann (EBG) ist die nationale 

Koordinationsstelle für die Umsetzung der Istanbul-

Konvention

– Mit dem Nationalen Aktionsplan der Schweiz zur 

Umsetzung der Istanbul-Konvention wurden 2022 von 

Bund, Kantonen und Gemeinden konkrete Massnahmen 

festgelegt

10vgl. https://www.ebg.admin.ch/de/istanbul-konvention

https://www.ebg.admin.ch/de/istanbul-konvention
https://www.ebg.admin.ch/de/istanbul-konvention
https://www.ebg.admin.ch/de/istanbul-konvention
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Der Leitfaden

«Kinder als Mitbetroffene 

häuslicher Gewalt»
Erste Einblicke
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Inhalte des Leitfadens
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Textboxen im Leitfaden
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Inhalte des Leitfadens
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Zwei Grundmuster häuslicher Gewalt

15vgl. EBG 2020b, S. 9; Gloor/Meier 2003; Johnson 2008

Spontanes Konfliktverhalten

– Einmalige, wiederholte oder regelmässige 

verbale und physische Reaktion auf einen 

konkreten Konflikt in Paarbeziehungen

– Meinungsverschiedenheiten und 

Uneinigkeiten

– Leichte oder schwere Gewalthandlungen

Systematisches Kontroll- und Gewaltverhalten

– Fortwährendes asymmetrisches, 

missbräuchliches Beziehungsverhältnis

– Leichtere bis schwerere physische, sexuelle 

und psychische Gewalthandlungen

– Unterschiedlichste kontrollierende, 

entwürdigende und machtmissbrauchende 

Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die 

Beziehung und das Gegenüber zu dominieren

Situative Gewalt Systematische Gewalt
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Belastungsanzeichen bei Kindern und Jugendlichen

16

Emotionale 

Auffälligkeiten

Kognitive

und schulische 

Veränderungen

Soziale 

Auffälligkeiten

Verhaltens-

veränderungen

Körperliche 

Anzeichen

− Angst, Unsicherheit, 

Traurigkeit

− Stimmungsschwan-

kungen, Reizbarkeit

− Gefühl von 

Hilflosigkeit oder 

Wertlosigkeit

− Veränderte pessi-

mistische Sicht auf 

die Welt

− Konzentrations-

störungen

− Leistungseinbrüche

− Schulabsentismus 

oder Schulverwei-

gerung

− Verändertes 

Problemlösungs- 

und Entscheidungs-

verhalten

− Sozialer Rückzug

− Schwierigkeiten im 

Umgang mit 

Gleichaltrigen 

(z. B. beim Aufbau/ 

Erhalt von Freund-

schaften, Mobbing)

− Aggressives 

Verhalten

− Selbstverletzendes 

Verhalten

− Regressives 

Verhalten (z. B. 

Einnässen, Dau-

menlutschen) bei 

jüngeren Kindern

− Konsum von 

Suchtmitteln oder 

riskantes Verhalten 

bei Jugendlichen

− Schlafstörungen

− Kopfschmerzen, 

Bauchschmerzen 

ohne klare organi-

sche Ursache

− Appetitlosigkeit 

oder Essstörungen
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Ressourcen von Kindern und Jugendlichen

17

Ressourcen bei Kindern und 

Jugendlichen
Ressourcen in der Familie Ressourcen im sozialen Umfeld

− Sichere Bindung zu mindestens 

einer Betreuungsperson

− Kontaktfreudiges Temperament

− Positive 

Selbstwirksamkeitserfahrungen

− Überdurchschnittliche Intelligenz

− Gute Gesundheit

− Erleben einer Sinnhaftigkeit 

(Kohärenzgefühl)

− Hohe Konstanz in der Betreuung

− Feinfühliges (emotional 

unterstützendes) 

Erziehungsverhalten

− Zusammenhalt

− Enge Beziehung zu Geschwistern

− Konstruktive Kommunikation

− Unterstützendes familiäres 

Netzwerk

− Aufmerksame, interessierte 

Drittpersonen

− Freundschaften

− Wohlwollendes Umfeld

− Soziale Förderung in Schule und 

Freizeit (z.B. Jugendgruppen)

vgl. Brunner 2020, S. 16; Dlugosch 2010, S. 66–71
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Inhalte des Leitfadens
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Zentrale Schritte bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung

19

Sie können durch Ihre Beobachtungen und Handlungen dazu beitragen, Kinder und Jugendliche, die von 

häuslicher Gewalt mitbetroffen sind, zu unterstützen und zu schützen. Sie sind aber nicht dafür verantwortlich, 

dass die Gewalt im zuhause der Kinder und Jugendlichen aufhört.

vgl. Börner 2011; Jenzer 2022, S. 157-163; Sieber Egger/Mathis 2015, S. 225; Weingartner/Belser 2023, S. 17

Beobachten und 
dokumentieren

Austausch zu den 
Beobachtungen

Fachliche 
Einschätzung

Weiteres Vorgehen 
und Zuständig-

keiten
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Inhalte des Leitfadens
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Dringlichkeit einer Gefährdungsmeldung bei der KESB bei 

häuslicher Gewalt

21

Polizei Weitere Organisationen 

(z. B. Sozialdienste, Frauenhäuser)

Sofort Akute Gefährdung eines Kindes

(telefonische Kontaktaufnahme mit der zuständigen KESB 

(ausserhalb der Öffnungszeiten KESB-Pikett über die 

Alarmzentrale der Polizei)

Akute Gefährdung eines Kindes, wenn es sich 

im gefährdenden Umfeld aufhält oder der 

Aufenthaltsort unbekannt ist

(bei vermisster und/oder abgängiger Person ist ggfs. Polizei zu 

involvieren)

Wenige Stunden
(max. 24. bzw. 48 Stunden am 

Wochenende)

Bei einer Wegweisung und Rückkehrverbot Akute Gefährdung eines Kindes, wenn es sich 

in der meldenden Organisation oder an einem 

bekannten sicheren Ort befindet

Zeitnah Straftatbestand

› Strafanzeige

› Rückzug/Verzicht/Bedenkfrist Strafantrag

Gefährdung ohne Straftatbestand

› Fürsorgerischer Informationsbericht

Latente Gefährdung eines Kindes, die Eltern 

sind nicht dazu in der Lage oder Willens die 

Gefährdung des Kindeswohls allein oder mit 

der angebotenen freiwilligen Unterstützung 

abzuwenden
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Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe im zivilrechtlichen 

Kindesschutz bei häuslicher Gewalt

22

KESB Sozialdienste Polizei

24 Stunden › Einschätzung dringlicher 

Gefährdungsmeldung

› Ggfs. Sofortmassnahmen

Meldung über 

Polizeieinsätze im 

häuslichen Bereich an 

KESB5-7 Arbeitstage › Einschätzung Gefährdungsmeldung

› Ggfs. Kontaktaufnahme mit Familie

› Erteilung Abklärungsauftrag an 

Sozialdienste

3-4 Monate 

(Verlängerung um 

maximal 3 Monate 

möglich)

› Fallbesprechungen mit Sozialdiensten

› Information über Polizeieinsätze an 

Sozialdienste

› Durchführung Abklärung (zeitnaher 

Erstkontakt mit Kind und seiner Familie)

› Vermittlung Opferhilfe

› Ggfs. Triage an Beratungsstelle Gewalt oder 

Frauenhaus sowie weitere Not- und 

Schutzunterkünfte

› Fallbesprechungen mit KESB

› Einreichen Abklärungsbericht mit 

Empfehlungen bei KESB
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Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe im zivilrechtlichen 

Kindesschutz bei häuslicher Gewalt

23

KESB Sozialdienste Polizei

Fallspezifische 

Dauer

› Anhörung von Kindern, Jugendlichen und 

Eltern (rechtliches Gehör)

› Entscheid über zivilrechtliche 

Kindesschutzmassnahmen

› Überprüfung der Massnahmen

› Information über Polizeieinsätze an 

Sozialdienste oder mandatierte Stelle

› Beendigung der Massnahmen

› Mandatsführung Beistandschaft

› Ggfs. Anträge zur Anpassung der 

Massnahmen bei KESB

› Regelmässige Berichtserstattung an KESB 

(spätestens nach 2 Jahren)

Meldung über 

Polizeieinsätze im 

häuslichen Bereich an 

KESB
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Der Leitfaden als Leuchtturm!?

25Bildquelle: https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/ 

https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
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https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
https://rosasreisen.de/leuchtturm-liebe-sylt-ein-subjektives-ranking/
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